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Digitalisierung und Digitaler Binnenmarkt: 
Verlässliche Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige 

Wirtschaft 4.0 schaffen

Die Digitalisierung von Unternehmen und 

Verwaltung ist eine der Kernvoraussetzun-

gen, dass Deutschland und Europa internati-

onal wettbewerbsfähig bleiben. Hierfür 

braucht es flächendeckend digitale Infra-

strukturen wie Glasfaser- und leistungsfä-

hige Mobilfunknetze, eine moderne öffentli-

che Verwaltung, Innovationen und Investiti-

onen, unterstützende rechtliche Rahmenbe-

dingungen, digital kompetente Mitarbeiter 

sowie den sicheren und vertrauenswürdigen 

Einsatz digitaler Zukunftstechnologien. 

Auf europäischer Ebene muss das Potenzial 

der Digitalisierung im Binnenmarkt konse-

quent ausgeschöpft werden, um ein digital 

souveränes Europa zu schaffen. 

Während Unternehmen die Chancen der Di-

gitalisierung, von Daten und KI erkannt ha-

ben, treffen sie oftmals auf Rahmenbedin-

gungen, die Innovationen und Investitionen 

erschweren.  

Folgende Leitlinien sollten das wirtschafts-

politische Handeln bestimmen: 

• Flächendeckenden Ausbau leistungsfähiger

digitaler Infrastrukturen mit Nachdruck vo-

ranbringen (DE)

• Sicherheit der Infrastrukturen und Anwen-

dungen unterstützen (DE+EU)

• Umfassende Vermittlung digitaler Kompe-

tenzen (DE+EU)

• Verwaltung modernisieren und zum digita-

len Ökosystem mit der Wirtschaft weiter-

entwickeln (DE)

• Registermodernisierung unternehmensnah

vorantreiben (DE+EU)

• Rechtliche und technische Rahmenbedin-

gungen für die Datenökonomie verbessern

(DE+EU)

• Rechtssicherheit, Unterstützungsangebote

und Innovationsklima für breite Nutzung di-

gitaler Technologien wie z. B. Künstlicher

Intelligenz schaffen und ausbauen (DE+EU)

• Evaluation und Konsolidierung der europäi-

schen Digitalgesetzgebung (EU)

• Digitalisierung als Treiber nachhaltiger

Wirtschaft (EU)

zum Feedback-Formular

https://www.ihk.de/rheinhessen/standort/wirtschaftspolitik/beteiligungsportal/beteiligung-wipos-4889876
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Flächendeckenden Ausbau leistungsfähiger 

digitaler Infrastrukturen mit Nachdruck 

voranbringen (DE+EU) 

Gerade die Wirtschaft im ländlichen Raum 

benötigt zeitnah flächendeckend Glasfaser-

anschlüsse. Löcher im Mobilfunknetz müssen 

schnellstmöglich geschlossen werden. Mit-

telfristig muss ein flächendeckendes Gigabit-

Mobilfunknetz auf Basis aktueller Standards 

ausgebaut werden.  

Alle Beteiligten (Netzanbieter, Tiefbauunter-

nehmen, Bund, Länder, Kommunen) müssen 

gemeinsam und aufeinander abgestimmt 

handeln und investieren. Der leitungsgebun-

dene und der funkbasierte Ausbau sollten ge-

samtheitlich in den Blick genommen werden. 

Konsistente Ausbauplanung inkl. Umset-

zungscontrolling, ein wettbewerbsfreundli-

cher Regulierungsrahmen, effiziente Fre-

quenznutzung und eine effektive Förderku-

lisse müssen fester Bestandteil der Anstren-

gungen werden. Genehmigungsprozesse 

müssen gestrafft, standardisiert und digitali-

siert werden. Kommunale Akteure benötigen 

eine stärkere Unterstützung, z. B. bei der Pro-

jektplanung. Für den Mobilfunkausbau soll-

ten Bund, Länder und Kommunen eigene 

Standorte zur Verfügung stellen.  

Praktische Umsetzungsprobleme wie der 

Mangel an qualifiziertem Personal müssen 

von Politik, Verwaltung und den ausbauen-

den Unternehmen konsequent angegangen 

werden.  

Bei der Breitband-Förderung sollte die Prio-

rität zunächst auf bislang unterversorgte Re-

gionen und Unternehmensstandorte gelegt 

und auf einen gut aufeinander abgestimmten 

eigenwirtschaftlichen und geförderten Netz-

ausbau geachtet werden. Der Staat sollte un-

terstützende Rahmenbedingungen für eine 

breite Nutzung digitaler Technologien schaf-

fen. 

Auch auf EU-Ebene sollten alle Maßnahmen 

konsequent darauf ausgerichtet werden, dass 

die EU ihr Ziel einer flächendeckenden Breit-

band- und 5G-Infrastruktur bis 2030 er-

reicht. Nicht zuletzt benötigen Zukunfts-

technologien wie KI und Cloud flächende-

ckend starke Netze. 

Sicherheit der Infrastrukturen und Anwen-

dungen unterstützen (DE+EU) 

Die Sicherheit der Netze und der Informati-

onstechnik in den Unternehmen gewinnt vor 

dem Hintergrund der aktuellen geopoliti-

schen Herausforderungen zunehmend an Be-

deutung. Unternehmen benötigen ein digita-

les Ökosystem, in dem sie sicher entlang der 

Wertschöpfungskette agieren können. Erfor-

derlich ist dafür eine Gesamtstrategie, die 

analoge und Cybersicherheit gemeinsam in 

den Blick nimmt und Politik und Behörden, 

Hersteller, IT-Sicherheitsanbieter und be-

triebliche Anwender einschließt.  

Informationssicherheit sollte als elementarer 

Bestandteil soft- und hardwarebasierter Pro-

dukte und Anwendungen etabliert werden 

(Security by Design/Default). Zusätzliche Si-

cherheitsregelungen müssen einem risikoba-

sierten Ansatz folgen und dem Angemessen-

heitsprinzip Rechnung tragen. Transparenz-

vorgaben dürfen nicht dazu führen, dass be-

sonders sensible Infrastrukturen einem er-

höhten Angriffspotenzial ausgesetzt werden. 

Der Staat sollte die Entwicklung neuer IT-Si-

cherheitstechnologien fördern und als Pilot-

Anwender Vorreiter sein. Im Bereich der eu-

ropäischen und internationalen Standardi-

sierung sollten deutliche Akzente für sichere 

Lösungen gesetzt werden.  
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Das komplexe Thema Sicherheit erfordert zu-

nehmend engere Kooperationsformen, auch 

zwischen Staat und Wirtschaft, in denen je-

der nach seinen Fähigkeiten einen Beitrag 

leisten muss. Dafür bedarf es eines stärkeren 

Kompetenzaufbaus (quantitativ und qualita-

tiv) in den Sicherheitsbehörden und einer 

verbesserten Zusammenarbeit zwischen Si-

cherheitsbehörden und Wirtschaft. Informa-

tionen zur Bedrohungslage müssen so aufbe-

reitet und kanalisiert werden, dass Unterneh-

men und gerade IT-Dienstleister gezielt ge-

warnt werden.  

Anlaufstellen für Unternehmen sollten die 

Vielzahl an guten Angeboten gebündelt prä-

sentieren und Unternehmen unterstützen. 

Die einzelbetriebliche Förderung von IT-Si-

cherheit durch die öffentliche Hand ist ein 

sinnvoller Beitrag für die Verbreitung von 

Kompetenz und IT-Sicherheitsaktivität und 

sollte beibehalten bzw. verstärkt werden.  

Umfassende Vermittlung digitaler Kompe-

tenzen (DE+EU) 

Digitalkompetenzen umfassen neben Medi-

enkompetenzen und Technologieverständnis 

auch den Erwerb von Soft Skills, z. B. von Ko-

operations- und Teamfähigkeit oder Kommu-

nikations- und Innovationsfähigkeit und In-

terdisziplinarität. Digitale Kompetenzen sind 

in der Breite der Anwenderschaft wichtig, 

gleichzeitig benötigt die Wirtschaft mehr IT-

Fachkräfte, IT-Sicherheitsfachkräfte und Da-

tenspezialisten. 

Der Umgang mit digitalen Anwendungen, die 

daraus resultierenden organisationalen Ver-

änderungen in der betrieblichen Zusammen-

arbeit sowie ein darüber hinaus gehendes 

technisches Verständnis sind unerlässlich für 

die Digitalisierung in den Unternehmen. Die 

Grundlagen für „digitale Kompetenzen“ 

müssen früh gelegt werden (vgl. Kapitel 

Fachkräftesicherung-Berufliche Bildung) und 

in der Beruflichen Bildung, in der berufsbe-

gleitenden Weiterbildung und den Hoch-

schulen bedarfsgerecht weiterentwickelt 

werden. 

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategien 

von Bund und Ländern sollten die Berufs-

schulen einen besonderen Stellenwert ein-

nehmen. Eine zeitgemäße Ausstattung ist 

daher dringend erforderlich, ebenso wie eine 

funktionierende Infrastruktur und ein ver-

lässlicher Support. Geschaffene Proberäume 

sowie Anlauf- und Transferstellen sollten er-

halten und erweitert werden. Auch im Be-

reich der Datenwirtschaft ist die Verbesse-

rung der IT-Fähigkeiten in Unternehmen, 

aber auch der öffentlichen Verwaltung für 

die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 

der (europäischen) Wirtschaft von entschei-

dender Bedeutung. 

Verwaltung modernisieren und zum digi-

talen Ökosystem mit der Wirtschaft wei-

terentwickeln (DE) 

Bund, Länder und Kommunen sollten sich auf 

ein gemeinsames Zielbild verständigen, das 

auf eine durchgängige, sichere und nutzer-

freundliche Digitalisierung von Verwaltungs-

leistungen und -prozessen für Unternehmen 

ausgerichtet ist. Ein daraus abgeleiteter Re-

formplan muss den Rechtsrahmen und die 

operative Umsetzung des Verwaltungshan-

delns digitaltauglich gestalten, so dass Un-

ternehmenstätigkeiten einfacher und unbü-

rokratischer ermöglicht werden.  

Für die Umsetzung benötigt wird unter ande-

rem eine Plattform-Infrastruktur mit zentra-

len, einheitlichen Standards und Basis-Kom-

ponenten – bspw. Nutzerkonten, Zahlungs-

komponenten, IT-Transportstandards und 



Wirtschafts- und Europapolitische Positionen der IHK-Organisation 2024 

126 
 

Programmierschnittstellen (APIs) für den si-

cheren Datenaustausch. Diese Infrastruktur 

sollte übergreifend für alle öffentlichen Stel-

len bereitgestellt und zentral gesteuert wer-

den. Auf einer solchen Plattform-Infrastruk-

tur können auch kommerzielle oder Open-

Source-Lösungen der IT-Wirtschaft genutzt 

werden.  

Bei allen Ansätzen muss jedoch die digitale 

Souveränität – die Wahrung eigener Gestal-

tungs- und Innovationsspielräume des Staa-

tes und der Wirtschaft im internationalen 

Zusammenhang sowie die Vermeidung von 

Lock-in-Effekten und Abhängigkeiten von 

einzelnen Anbietern –Priorität haben. 

Für einen funktionierenden Datenaustausch 

sind einheitlich verwendete, digitaltaugliche 

Rechtsbegriffe erforderlich. Ebenso bedarf es 

einer umfassenden Modernisierung der Re-

gisterlandschaft, die durchgängig digitale 

Prozesse nach dem „Once-Only“-Prinzip er-

möglicht. Registermodernisierung muss ent-

sprechend priorisiert und konsequent umge-

setzt werden. 

Registermodernisierung unternehmensnah 

vorantreiben (DE+EU) 

Die Verknüpfung verschiedener Register, wie 

z. B. Handels-, Unternehmens- und Transpa-

renzregister aus allen EU-Mitgliedstaaten, 

bietet Unternehmen wie Verwaltung erhebli-

ches Potenzial. Mit dem „Once-Only“-Prinzip 

gibt es die Chance, Bürokratiekosten zu sen-

ken. Dabei sollte ein angemessener Ausgleich 

zwischen den Informationsvorteilen auf der 

einen und den Datenschutz- sowie Sicher-

heitsinteressen auf der anderen Seite vorge-

nommen werden. Auch Unternehmer haben 

das Recht, dass personenbezogene Daten, die 

für die Information des Geschäftsverkehrs 

nicht erforderlich sind, nicht für jedermann 

recherchierbar und abrufbar sind. Von neuen 

Registern sollte abgesehen, der Zugang zu 

bestehenden Registern EU-weit harmonisiert 

werden. Bestehende und gerechtfertigte Be-

schränkungen des Zugangs zu Registern soll-

ten aufrechterhalten oder eingeführt wer-

den. Die Verknüpfung der Register und die 

damit einhergehende gesteigerte Transpa-

renz erfordert besondere Datenschutzmaß-

nahmen. Da die Verknüpfung von Registern 

die Angreifbarkeit auf Daten erhöht, müssen 

für die Sicherheit der Datenverarbeitung ge-

eignete technische und organisatorische 

Maßnahmen getroffen werden.  

Es bedarf aus überwiegender Sicht der Un-

ternehmen der Trennung von für jedermann 

offenzulegenden Registerinformationen und 

weiterer, dem Register eingereichten Infor-

mationen, um die angemeldeten Daten zu 

belegen. Der kostenfreie Zugang für jeder-

mann durch Internetabruf sollte sich auf die 

jeweiligen (Handels)Registerauszüge, Gesell-

schafterlisten, Gründungsurkunden und Um-

wandlungsverträge beschränken. So würden 

nur für die Information im Geschäftsverkehr 

erforderliche Daten für jedermann zugäng-

lich gemacht. Im Sinne des Grundsatzes der 

Datenminimierung müssen die nicht für den 

Geschäftsverkehr erforderlichen Daten oder 

zusätzliche Informationen geschwärzt oder 

die Einsicht in diese eingeschränkt werden.  

Register dienen der Transparenz im Einzel-

fall:Um die Entstehung von Schattenregis-

tern und damit einhergehende Irreführungen 

der Unternehmen zu verhindern, sollten 

Massenabrufe nach ganz überwiegender 

Sicht nicht möglich sein.  

Unternehmen sollten die Registergebühren 

nicht allein tragen müssen. Sich schnell ver-

ändernde Metadaten sollten nicht 



Wirtschafts- und Europapolitische Positionen der IHK-Organisation 2024 

127 
 

angegeben werden müssen. Für die Beurtei-

lung der rechtlichen Verhältnisse ist es nach 

überwiegender Sicht der Unternehmen nicht 

erforderlich, Informationen über Verbindun-

gen eines Unternehmens zu anderen Unter-

nehmen oder über Gesellschafter und Ge-

schäftsführer anzugeben. Bereits herausge-

gebene Daten sollten nicht erneut herausge-

geben werden müssen („Once-Only“-Prinzip). 

Das Vertrauen in die Richtigkeit der Register 

sollte durch einheitliche Minimumstandards 

zur Verifizierung der Unternehmensinforma-

tionen vor Eintragung gestärkt werden. 

Gleichzeitig sind Rechtsgrundlagen für die 

Löschung bestimmter inaktiver Unternehmen 

durch die Registergerichte erforderlich. Das 

Handelsregister sollte bereinigt werden von 

sog. inaktiven Unternehmen, die nicht mehr 

existent sind, insbesondere in Fällen, in de-

nen Firmen unter keiner Anschrift erreichbar, 

Inhaber und Geschäftsführer unauffindbar 

oder bekanntermaßen nach „unbekannt“ 

oder nicht erreichbar ins Ausland verzogen 

sind oder die Anmeldung einer inländischen 

Geschäftsanschrift nicht erreicht werden 

kann. 

Rechtliche und technische Rahmenbedin-

gungen für die Datenökonomie verbessern 

(DE+EU) 

Daten sind ein entscheidender Wirtschafts-

faktor und Grundlage für neue, innovative 

Geschäftsmodelle. Die Politik sollte gemein-

sam mit der Wirtschaft und der Wissenschaft 

Verfügbarkeit, Vertrauen, Rechtssicherheit 

und Transparenz gewährleisten.  

Die öffentliche Hand ist zudem aufgefordert, 

ihre wirtschaftlich nutzbaren Daten für die 

Unternehmen umfassend in standardbasier-

ten maschinenlesbaren Formaten zugänglich 

zu machen, damit vom Markt neue Ge-

schäftsmodelle entwickelt werden können.  

Dafür braucht es einen innovationsfreundli-

chen Rechtsrahmen. Vorschriften sollten ei-

nerseits berechtigte Schutzinteressen von 

Kunden und Verbrauchern berücksichtigen, 

andererseits unternehmerische Freiheiten 

nicht unverhältnismäßig einschränken.  

Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen 

benötigen Unternehmen Mechanismen für 

die gemeinsame Nutzung von Daten, Stan-

dards, Schnittstellen sowie den Aufbau einer 

offenen, transparenten und vertrauenswür-

digen Dateninfrastruktur in Europa. Gerade 

im Bereich KI sollte die Politik Unternehmen 

dabei unterstützen, auf KI-relevante Daten, 

etwa der öffentlichen Hand, zuzugreifen. 

Durch gemeinsame Datenräume können In-

novationen vorangetrieben und innovative 

Geschäftsmodelle ermöglicht werden, bspw. 

im Bereich Mobilität, Gesundheit oder Um-

welt. Datentreuhänder können eine Möglich-

keit sein, um den vertrauenswürdigen Daten-

austausch zu stärken (vgl. Kapitel „Daten-

schutz“). 

Rechtssicherheit, Unterstützungsangebote 

und Innovationsklima für breite Nutzung 

digitaler Technologien wie z. B. Künstlicher 

Intelligenz schaffen und ausbauen (DE+EU) 

Es ist notwendig, digitale Anwendungen wie 

KI in einem europäischen Rahmen zu denken 

und gleichzeitig auch für kleinere Unterneh-

men nutzbar zu machen. Ein Fokus der euro-

päischen Bemühungen sollte auf dem Setzen 

gemeinsamer Regeln und Standards liegen, 

die bspw. für mehr Transparenz und Daten- 

und Informationssicherheit sorgen oder Haf-

tungsfragen klären. Darüber hinaus ist es er-

forderlich, zukünftige Technologien wie das 
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Quantencomputing zu erforschen und in die 

Anwendung zu bringen. Der Aufbau eines 

leistungsfähigen Ökosystems, in dem auch 

Start-ups neben etablierten Unternehmen 

entstehen und wachsen können, ist erforder-

lich. Es müssen attraktive, innovations-

freundliche Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, etwa für unbürokratische, digitali-

sierte Gründungsprozesse, die Kooperation 

von Wirtschaft und Wissenschaft oder bes-

sere Möglichkeiten der Wachstumsfinanzie-

rung.  

Anwendungsmöglichkeiten digitaler Techno-

logien sollten mittelstandsgerecht, positiv 

und verständlich sowie anhand konkreter 

Beispiele in die Öffentlichkeit getragen wer-

den. Transferstellen, wie z. B. die Mittelstand 

4.0-Kompetenzzentren, sollten hierzu wei-

terentwickelt werden. Das beinhaltet mehr 

Sichtbarkeit, eine stärkere Vernetzung mit 

Unternehmen sowie eine effizientere Organi-

sation. Förder- und Forschungsprojekte soll-

ten ausreichend dimensioniert, schnell und 

unbürokratisch abrufbar und zielgerichteter 

auf die Unternehmen ausgerichtet werden.  

Auch Normen und Standards können dazu 

beitragen, den Unternehmen die Sicherheit 

zu geben, dass die Funktionsweise der Sys-

teme unter verlässlichen Rahmenbedingun-

gen garantiert wird. Hierbei gilt es, nationale 

und europäische Standards auch internatio-

nal zu etablieren. Technische Standards für 

die Anwendung von Zukunftstechnologien 

müssen mit direkter Beteiligung der Unter-

nehmen erarbeitet werden. 

Das Recht des Geistigen Eigentums sollte auf 

Digitaltauglichkeit überprüft werden, die 

neuen Kartellrechts- und Regulierungsin-

strumente sollten in angemessener Weise 

angewandt, evaluiert und ggf. nachjustiert 

werden. Allgemein gültige Prinzipien für Da-

tenaustausch, -verarbeitung und -archivie-

rung sollten in einer Weise entwickelt wer-

den, dass sie einerseits angemessene Nut-

zungsmöglichkeiten eröffnen und anderer-

seits nicht innovationsschädlich sind. Außer-

dem bedarf es mit der Digitalisierung ver-

traute Richter und Behördenpersonal.  

Das Testen und Experimentieren mit KI-Tech-

nologien, z. B. durch Reallabore im Rahmen 

der KI-Verordnung, sollte erleichtert werden. 

Die KI-Verordnung der EU muss rechtssicher, 

verständlich, einheitlich und innovations-

freundlich umgesetzt werden.  

Evaluation und Konsolidierung der europä-

ischen Digitalgesetzgebung (EU) 

Auf EU-Ebene sollte der Konsolidierung be-

stehender Gesetze und der Zusammenhänge 

von Regeln in verschiedenen Gesetzen 

höchste Beachtung geschenkt werden. Statt 

neuer Regulierungsinitiativen brauchen Un-

ternehmen Rechtssicherheit, leicht verständ-

liche Regeln und Unterstützung bei der Im-

plementierung von EU-Recht. 

Der Umsetzung auf nationaler Ebene und der 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Behörden sollte besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, um ineffiziente Imple-

mentierung von Regeln zu vermeiden (vgl. 

Kapitel „Bürokratieabbau und Besseres 

Recht“). Um frühzeitig rechtliche Hürden bei 

neuer Technologie identifizieren zu können, 

sollten Experimentierräume mit der Wirt-

schaft unterstützt werden.  

Aus Sicht der Wirtschaft sollten gleiche und 

faire Wettbewerbsbedingungen nach wie vor 

im Vordergrund stehen.  

Immer wichtiger wird die Stärkung der digi-

talen Souveränität Europas. Im globalen 
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Wirtschaftsgefüge sollte die Abhängigkeit 

externer Akteure reduziert und die Innovati-

ons- und Wirtschaftskraft europäischer Un-

ternehmen gestärkt werden. 

Digitalisierung als Treiber nachhaltiger 

Wirtschaft (EU) 

Digitale Technologien können einen Beitrag 

zur Bewältigung struktureller und ökologi-

scher Herausforderungen in der Wirtschaft 

leisten. Die Potentiale, die durch die Vernet-

zung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

ermöglicht werden, sollten in neuen Geset-

zen gegenüber möglichen Risiken stärker in 

den Blick genommen werden. Dabei sollten 

zunächst entsprechende Rahmenbedingun-

gen geschaffen werden, die im Anschluss 

strukturiert umzusetzen sind. Anstelle neuer 

gesetzlicher Verpflichtungen sollte die Re-

gierung ihren Fokus vor allem auf Anreize 

setzen und bestehende Hemmnisse beseiti-

gen.  

Die Digitalisierung hat positive Auswirkun-

gen auf die Nachhaltigkeit: sie ermöglicht 

zukunftsweisende Lösungen für den Fort-

schritt in Klimaschutz, Ressourcensparsam-

keit und faire Bedingungen, hat aber auch ei-

nen negativen Einfluss auf die Nachhaltig-

keit, z. B. durch die Abwärme in den Rechen-

zentren.  

Um die Chancen der Digitalisierung für die 

Nachhaltigkeit voll auszuschöpfen und die 

Risiken zu minimieren, bedarf es einer um-

fassenden Strategie und Zusammenarbeit 

auf verschiedenen Ebenen. Regierungen, Un-

ternehmen und die Zivilgesellschaft sollten 

gemeinsam an Lösungen arbeiten, um die di-

gitale Transformation nachhaltig zu gestal-

ten. 




